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Die rechtlichen Grundlagen der Landesplanung Baden-Wiirttemberg

Von Oberregierungsrat Dr. Ritter, Stuttgart

I. Organisation

Die Wiinsche der Landesplanung, iiber die Bildung
einer Landesplanungsgemeinschaft zu einer Rechts-
grundlage auf demokratischer Ebene zu gelangen, sind
leider als vorliufig gescheitert zu betrachten. Ein
gesetzliches Einspruchsrecht hat die Planung bei uns
nicht. Oberste Landesplanungsbhehérde ist das Innen-
ministerium. Ein vorldufiger Beirat fiir Landes-
planung, bestehend aus den sieben beteiligten Lan-
desministerien und vier Mitgliedern der kommunalen
Selbstverwaltungskérperschaften soll ihr beratend zur
Seite stehen. Bis zur endgiiltigen Regelung von Auf-
bau und Aufgabenverteilung haben die Landespla-
nungsreferate bei den vier Regierungsprisidien Vor-
arbeiten durchzufiihren, die nur einen Regierungs-
bezirk betreffen und nicht von grundsitzlicher Bedeu-
tung sind. Sie haben vor allem die Bestandsauf-
nahmen und Statistiken in Zusammenarbeit mit den
Fachbehorden, dem Landesvermessungsamt, Statisti-
schen Landesamt, Geologischen Landesamt und den
wissenschaftlichen Stellen laufend zu erginzen. Bei
ihnen ist eine Planungssammlung im MaBstab 1:25 000
eingerichtet, in der die wichtigsten Planungen der
verschiedenen Stellen verzeichnet sind. Sie bearbeiten
Strukturanalysen und Entwicklungspline fiir die Ge-
meinden zur Aufstellung von Uebersichtsplinen und
landesplanerischen Gutachten. Schliesslich haben die
Regierungsprisidien Entwicklungspline aufzustellen
und Raumordnungsplidne in Zusammenarbeit mit den
Gebietskorperschaften und beteiligten Fachbehorden
auszuarbeiten. Die endgiiltige Festlegung liegt beim
Innenministerium und den beteiligten Fachmini-
sterien.

Auf verschiedenen Gebieten des Aufbaus, des Sied-
lungswesens, Strassen- und Luftverkehrs, des Natur-
schutzes, der Energieversorgung, der Wasserversorgung
und Reinhaltung der Gewisser, Flurbereinigung, bei
Grenzinderungen zwischen Gemeinden und Kreisen
und Landbeanspruchung der 6ffentlichen Hand, Unter-
bringung von Umsiedlern und Ostfliichtlingen, Ver-
teilung 6ffentlicher Mittel fiir den Wohnungsbau, In-
dustrie- und Gewerbeforderung und anderen Gebieten
des landesplanerisch notwendigen Ausgleichs sind die
Landesplanungsreferate der Regierungsprisidien durch
Mitzeichnung bei allen Massnahmen, Untersuchungen
und Berichten zu beteiligen, soweit diese iiberortliche
Auswirkungen auf die Raumordnung haben kénnen.

Ferner haben sich kommunale Planungsgemein-
schaften am Hochrhein, im Breisgau, im mittleren
Neckarraum und im Rhein-Neckar-Gebiet gebildet.
Sie haben sich verpflichtet, die im Rahmen ihrer
Arbeitsgemeinschaft auftretenden Fachplanungen auf-
einander abzustimmen sowie in enger Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten und den Landesplanungs-
behorden Entwicklungspline fiir ihre Planungsriume
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aufzustellen und fiir deren Durchfiithrung einzutreten,
soweit Uebereinstimmung erzielt wurde. Dies ist eine
erfreuliche Entwicklung, die auch von der Landes-
planung begriisst und finanziell unterstiitzt wird.

I1. Gesetzliche Grundlagen

Die rechtlichen Méglichkeiten der landesplaneri-
schen Einflussnahme sind in zahlreichen Sonder-
gesetzen enthalten. Die nach 1933 ergangenen Ge-
setze und Verordnungen sind zum Teii aus verfas-
sungsrechtlichen Griinden nicht mehr anwendbar.

1. Landbedarf der ffentlichen Hand

Das Gesetz iiber die Regelung des Landbedarfs der
offentlichen Hand gehéort praktisch zu den nicht
mehr anwendbaren Gesetzen, weil die Ermichtigung
zur Regelung durch gesetzesvertretende Verordnung
der Reichsstelle fiir Raumordnung nach dem Grund-
gesetz erloschen ist. Trotzdem ist die Landesplanung
ihres Einflusses nicht beraubt. Sie kommt durch rege
Beteiligung innerhalb der Ministerien und bei den
Regierungsprisidien laufend zu Wort. Ein besonderes
Einspruchsrecht gegen Einzelplanungen hat sie nicht,
doch ergibt sich ein solches von selbst innerhalb der
normalen Beteiligungsverfahren. Ein Raumordnungs-
rahmengesetz liegt beim Bundestag vor.

2. Naturschutz und Landschaftspflege, Denkmalpflege

Den Belangen des Naturschutzes dient in erster
Linie das Reichsnaturschutzgesetz mit Durchfiihrungs-
verordnungen, das in Siidbaden landesgesetzlich ge-
indert wurde. Den Schutz des Gesetzes erhalten durch
Eintragung in eine Liste der Naturdenkmale (Natur-
denkmalbuch) bei der unteren Naturschutzbehorde
die darin bezeichneten Gegenstinde und Bodenteile.
Bei der obersten Naturschutzbehorde wird das Natur-
denkmalbuch gefiihrt, das die darin bezeichneten und
auf beigefiigten Karten umgrenzten Flichen dem
Schutz des Gesetzes unterstellt. Verdnderungen in der
Natur sind ohne Genehmigung der zustindigen Natur-
schutzbehérde verboten. Alle Bundes-, Staats- und
kommunalen Behérden sind verpflichtet, vor der Ge-
nehmigung von Massnahmen oder Planungen, die die
freie Landschaft wesentlich verindern kénnen, die
Naturschutzbehorden zu beteiligen.

Verwaltungsanordnungen regeln Art und Umfang
der Beteiligung der Naturschutzbehorden durch die
Landesplanungsbehérden und die Beteiligung der Lan-
desplanung bei Planung und Erklirung von Natur-
und Landschaftsschutzgebieten. Es gibt auch Richt-
linien iiber die Fiithrung von Hochspannungsleitungen
und die Festlegung von Freileitungsstrassen. Friihere
Verwaltungsanordnungen bestimmen bei Planungen



des Strassenbaus und sonstigen Planungen in der
freien Landschaft, dass der Um- und Ausbau bestehen-
der Bundes- und Landstrassen erster Ordnung (Orts-
umgehungen, Kurvenbegradigungen, Verbreiterungen
usw.) nur dann als wesentliche Aenderung im Sinne
des Naturschutzgesetzes gelten, wenn damit eine ein-
schneidende Verinderung des Landschaftsbildes ver-
bunden ist oder es sich um Verdnderungen innerhalb
von Naturschutzgebieten handelt.

Fiir die Aussenwerbung besteht eine Musterver-
ordnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbinde. Landschaftsschutzbestrebungen die-
nen auch die Verordnung zum Schutz der Wilder,
Moore und Heiden gegen Brinde und eine Verord-
nung zur Erhaltung der Wallhecken.

Auch das heimische Kulturgut sowie Denkmale
und Kunstwerke verdienen gesetzlichen Schutz gegen-
iiber baulichen und anderen Vorhaben. Kiinstlerisch,
historisch und kulturell wertvolle Denkmale sind in
Listen erfasst. Staatliche Aemter fiir Denkmalpflege
sorgen fiir die Erhaltung des gesetzlich geschiitzten
Gutes.

3. Flurbereinigung

Alle Behorden des Staates, Gemeinden und Kor-
perschaften des 6ffentlichen Rechts sind verpflichtet,
der Flurbereinigungshehérde auf Ansuchen mitzu-
teilen, welche grossriumigen, das voraussichtliche
Flurbereinigungsgebiet berithrenden — bereits fest-
stehenden oder beabsichtigten —Planungen vorliegen.
Den Erfordernissen der Landesgestaltung und Landes-
planung muss Rechnung getragen werden. Vor der
Aufstellung allgemeiner Grundsitze fiir die zweck-
missige Gestaltung der Feldmark ist die Landespla-
nungsbehorde zu héren.

4. Bundesfernstrassen, Bundesbahn

Der Bundesminister fiir Verkehr bestimmt im
Einvernehmen mit den an der Raumordnung beteilig-
ten Bundesministerien und den Landesplanungsbehor-
den die Planung und Linienfiithrung der Bundesfern-
strassen. Unter diesen versteht man Bundesautobahnen
und Bundesstrassen mit Ortsdurchfahrten. Bundes-
autobahnen sind nur fiir den Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen bestimmt, frei von hohengleichen
Kreuzungen und fiir Zu- und Abfahrt mit besonderen
AnschluBstellen ausgestattet. Ausserdem haben sie ge-
trennte Fahrbahnen fiir den Richtungsverkehr. Fern-
strassen sind in besonderen Strassenverzeichnissen
eingetragen und ausserhalb der bekannten Ortslagen
frei von Anbauten mit Zufahrt zur Fernstrasse zu
halten.

Wenn Orts- oder Landesplanungen die Aenderung
bestehender oder die Schaffung neuer Bundesfern-
strassen zur Folge haben kénnen, ist die Strassenbau-
behérde zu beteiligen. Bundesplanung hat grundsitz-
lich den Vorrang vor der Orts- oder Landesplanung.
Vor dem Bau neuer oder der Aenderung bestehender

Bundesstrassen wird ein Planfeststellungsverfahren
durchgefiihrt. Orts- und Landesplanungen, die Belange
der Bundesfernstrassen beriihren, werden dem Bundes-
minister fiir Verkehr rechtzeitig mitgeteilt.

Das Planfeststellungsverfahren ersetzt alle nach
anderen Rechtsvorschriften notwendigen offentlich-
rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Zustimmun-
gen usw. Es regelt alle offentlich-rechtlichen Be-
ziehungen zwischen dem Triger der Strassenbaulast
und den Betroffenen rechtsgestaltend. Die Pline lie-
gen vier Wochen lang in den Gemeinden im Bereich
der Bundesfernstrassen fiir jedermann zur Einsicht
auf. Die beteiligten Behorden des Bundes, des Landes,
der Gemeinden und sonstigen Beteiligten erhalten
Gelegenheit zur Stellungnahme. Einwendungen gegen
den Plan werden von der kommunalen Verwaltungs-
behorde mit allen Beteiligten erortert. Kommt keine
Einigung zustande, wird im Planfeststellungsverfahren

~ endgiiltig entschieden. Die oberste Landesstrassenbau-

behorde stellt den Plan mit Zustimmung des Bundes-
verkehrsministers fest. Fiir Landstrassen erster und
zweiter Ordnung gilt eine dhnliche Regelung.

Fiir den Landbedarf der Bundeshahn kennt das
Bundesbahngesetz ein entsprechendes Planfeststel-
lungsverfahren.

In beiden Gesetzen sind Enteignungen fiir zuléssig
erklirt. Sie miissen sich im Rahmen des allgemeinen
Wohles und des festgestellten Planes halten.

5. Bau- und siedlungsrechtliche Vorschriften

a) Wohnsiedlungsgebiete

Auf Grund reichsgesetzlicher Vorschrift kann die
oberste Landesbehorde Gebiete mit starker oder zu
erwartender Wohnsiedlungstitigkeit zu Wohnsied-
lungsgebieten erkldren, wenn anzunehmen ist, dass
ohne Ordnung der Besiedlung das allgemeine Inter-
esse beeintrichtigt wiirde. In diesem Falle muss ein
Wirtschaftsplan aufgestellt werden, der die geordnete
Bodennutzung hinsichtlich der Erfordernisse der
Landwirtschaft und Forstwirtschaft, der Industrie
und des Verkehrs, der Bebauung, der Erholung und
des Schutzes des Heimatbildes in den Grundziigen ent-
hilt. Zurzeit bestehen bei uns noch 16 Wohnsiedlungs-
gebiete. Im Regierungshezirk Nordwiirttemberg sind
die friilheren Wohnsiedlungsgebiete iiberwiegend als
iiberfliissig bezeichnet und wieder aufgehoben wor-
den. In anderen Landesteilen wird an ihnen bis auf
weiteres festgehalten.

b) Aufbaugesetzgebung

Die Aufbaugesetze der friitheren Linder Baden und
Wiirttemberg-Baden haben die Aufstellung von Ueber-
sichtsplanen (Wirtschaftsplan, Flichennutzungsplan,
Bebauungsplan) grundsitzlich zur Pflicht gemacht.
Sie miissen oder sollen der iibergeordneten Landes-
planung entsprechen. Von der Aufstellung von Ueber-
sichtsplinen kann mit Zustimmung der Aufsichts-
behorde abgesehen werden. Im Regierungsbezirk Siid-
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wiirttemberg-Hohenzollern ist kein Aufbaugesetz mehr
beschlossen worden. Die dortigen Gemeinden werden
aber nicht daran gehindert, Flichennutzungspline
selbst aufzustellen. Die Aufstellung wird von der
Landesplanung allgemein gefordert, wo die Entwick-
lung eine Bodenordnung erheischt.

¢) Erschliessung von Wohn- und Siedlungsvorhaben

Nach reichsrechtlicher Vorschrift diirfen als Wohn-
und  Siedlungsflichen nicht erschlossen werden
Grundstiicke, deren Erschliessung unwirtschaftliche
Aufwendungen fiir Strassen und andere Verkehrs-
einrichtungen, Versorgungsleitungen, Entwisserungen,
Schulversorgung, Polizei und Feuerschutz oder son-
stige offentliche Aufgaben erforderlich machen wiirde,
oder deren Benutzung besondere wirtschaftliche
Schwierigkeiten fiir die Bewohner zur Folge hiitte.
Fiir bauliche Anlagen, die ausserhalb von Baugebie-
ten oder soweit solche nicht ausgewiesen sind, ausser-
halb eines im Zusammenhang gebauten Ortsteiles aus-
gefiithrt werden sollen, soll die baurechtliche Genehmi-
gung versagt werden, wenn die Ausfithrung der ge-
ordneten Entwicklung des Gemeindegebiets oder einer
ordnungsmissigen Bebauung zuwiderlaufen wiirde.
Nach der wiirttembergischen Bauordnung ist die Er-
richtung von Gebiuden, die sich zum dauernden Be-
wohnen eignen, ausserhalb des Gebiets eines Bebau-
ungsplans oder eines geschlossenen Wohnbezirks nur
zuldssig, wenn die Gebiude Bestandteile eines land-
oder forstwirtschaftlichen oder girtnerischen Betriebs
oder eines ortsgebundenen gewerblichen Betriebs
(Wassertriebwerke,  Steinbruchbetriebe, Flughifen
usw.) sind und nur einen untergeordneten Bruchteil
der Grundfliche des Betriebs ausmachen und wenn
weder polizeiliche Bedenken irgendwelcher Art noch
Riicksichten auf ein Orts- oder Landschaftsbild ent-
gegenstehen. Als ausserhalb des Ortsbauplanes gelegen
gelten Grundstiicke, die nicht in eine von Baustras-
sen umschlossene Fliche fallen oder mehr als 50 m
— waagrecht gemessen — hinter einer Baulinie liegen.

d) Baubeschrinkungen

Zur Sicherung der Gewinnung von Bodenschitzen
kann die Baubehorde Bauvorhaben auf Flichen, die
dem vorgenannten Zwecke dienen, im Einvernehmen
mit der Bergbhehorde die Genehmigung versagen,
wenn durch das Vorhaben die Durchfithrung der
bergbaulichen Massnahmen erschwert wiirde. Es ist
eine Entschidigung vorgesehen, fiir die der berghau-
liche Unternehmer aufzukommen hat.

e) Anbauvorschriften in anderen Gesetzen

Anbauvorschriften enthilt auch das oben an-
gefithrte Bundesfernstrassengesetz. Hochbauten' jeder
Art diirfen lings dieser Strassen in einer Entfernung
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bis zu 40 m bei Bundesautobahnen und bis zu 20 m
bei Bundesfernstrassen, gemessen vom dussersten Rand
der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Wei-
tergehende Vorschriften bleiben unberiihrt. Dariiber
hinaus bedarf die Errichtung oder wesentliche Aen-
derung von Bauanlagen bei Bundesautobahnen bis zu
100 m, bei Bundesstrassen bis zu 40 m Entfernung
der Zustimmung der obersten Landesstrassenbau-
behorde. Thre Genehmigung ist fiir Bauanlagen des
Bundes und des Landes erforderlich. Anlagen der
Aussenwerbung stehen den Hochbauten gleich. Im
Bereich formlich festgestellter stidtebaulicher Pline
gilt diese Regelung nicht, wenn sie unter Mitwirkung
des Trigers der Strassenbaulast aufgestellt wurde.

Anbauvorschriften fiir den Luftverkehr enthilt
das Luftverkehrsgesetz. Bauwerke bediirfen innerhalb
des Bauschutzbereichs oder in der Nihe der Flug-
hifen und fritheren Luftwaffenflughifen (10-km-Be-
reich) als Lufthindernisse der Zustimmung des Innen-
ministeriums als Luftamt, ebenso auch Bauwerke
(Tirme, Sendemasten) ausserhalb dieses Bereichs,
wenn sie eine Hohe von 100 m iiber der Erdober-
fliche iiberschreiten. Auch bei niedrigeren Anlagen
von mehr als 10 m Hohe, die sich auf natiirlichen
oder kiinstlichen Bodenerhebungen befinden, ist
die Zustimmung einzuholen, sofern sich die Boden-
erhebung héher als 100 m iiber der umgebenden Land-
schaft erhebt. Im iibrigen gelten Richtlinien iiber Ein-
flugschneisen usw.

f) Baugestaltung

Die Verordnung iiber Baugestaltung verlangt, dass
bei der Ausfithrung von Bauanlagen auf die Eigenart
oder die beabsichtigte Gestaltung des Orts-, Strassen-
oder Landschaftsbildes, auf Denkmale oder bemer-
kenswerte Naturgebilde Riicksicht zu nehmen ist. Es
konnen besondere Anforderungen an die Lage und
Stellung der baulichen Anlagen, die Gestaltung des
Baukorpers, besonders des Daches einschliesslich der
Aus- und Aufbauten, der Aussenwiinde und der Grund-
stiickeinfriedigung gestellt werden. Das Nihere kann
in Ortssatzungen festgelegt werden.

Schliesslich hat eine Kommission vorldufige Richt-
linien fiir Hochhiuser ausgearbeitet, die mit Aus-
nahme der Bestimmungen iiber Personenaufziige auch
in Baden-Wiirttemberg anwendbar sind.

Es ist im Rahmen dieses Aufsatzes nicht méglich,
auf die Gesamtheit der einschligigen Vorschriften
einzugehen. Die zur Darstellung gekommenen wesent-
lichsten Bestimmungen geben ein Bild unserer Pla-
nungsarbeit und der Zusammenarbeit der Orts- und
Landesplanung mit den Fachplanungen. Die Landes-
planung wird vermutlich auch in der kiinftigen Bun-
desgesetzgebung iiber Boden- und Planungsrecht bei
Land beanspruchenden Massnahmen und Planungen
angemessen beriicksichtigt werden.



	Die rechtlichen Grundlagen der Landesplanung Baden-Württemberg

